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Es war einmal eine Zeit, als die Zwi-
schenstaatlichkeitsklausel wie Schnee-
wittchen in ihrem gl�sernen Sarg lag,
zwar durchaus frisch und gesund aussah,

sich aber leider gar nicht mehr bewegte.
Das f�nfte Tatbestandsmerkmal des Bei-
hilfenverbotes, wie es in Art. 107 Abs. 1
AEUV niedergelegt ist, wurde als tot an-
gesehen. Die Rechtsprechung der
Unionsgerichte hatte es n�mlich so ver-
giftet, dass es sich nicht mehr r�hren
konnte. Diese hatte u.a. befunden, dass
es gar kein Sp�rbarkeitserfordernis
mehr geben w�rde, also weder jeder
noch so geringe Betrag an �ffentlichen
Mitteln noch jedes noch so kleine Unter-
nehmen als Empf�nger dieser Mittel es
ausschl�ssen, dass es dennoch als erf�llt
angesehenwerdenm�sste.

Der EU-Kommission passte dies schon
lange nicht. Bereits in den 90er Jahren
des vorigen Jahrhunderts hatte sie zwei
Diskussionspapiere mit den Titeln
„LET“, was f�r„LimitedEffect on Trade
between Member States“ stand, und
„LASA“, womit „Limited Amount of
State aid“ gemeint war, auf denWeg ge-
bracht, diese dann aber aus juristischem
Selbstzweifel zur�ckgezogen. So setzte
die Zwischenstaatlichkeitsklausel also
ihren Schlaf fort.

Mit der Verk�ndung der Junckherschen
Devise „big on big, small on small“ –

also die Ressourcen der Kommission auf
die großen, wettbewerbsverzerrenden
F�lle zu konzentrieren und die kleinen
F�lle, von denen nicht viel Unheil aus-

geht, nicht anzutasten – wurde eine L�-
sung gesucht, wie man die Zwischen-
staatlichkeitsklausel wieder zum Leben
erwecken k�nnte. Das
vergiftete St�ckchen
Apfel konnte die Zwi-
schenstaatlichkeits-
klausel dann schließ-
lich dank der so ge-
nannten „sieben
Zwerge“ wieder aus-
spucken. Unter denen sind die insgesamt
sieben Entscheidungen von Ende April
2015 zu verstehen, die die Kommission
zu regionalen bzw. lokalen F�rderpro-
jekten annahm, bei denen sie verneinte,
dass diese Auswirkungen auf den Han-
del zwischen den Mitgliedstaaten haben
k�nnten.

Soweit dasM�rchen!

Die Realit�t setzt dann ein, wenn man
sich ansieht, ob diese Entscheidungspra-
xis, die sich zwischenzeitlich auch in der
sog. Bekanntmachung zum Begriff der
staatlichen Beihilfe vom Juli 2016 wie-
derfindet, denVorgaben der insoweit im-
mer noch unver�nderten Rechtspre-
chung standh�lt. Dazu muss man sich
die beiden Erfordernisse vor Augen f�h-
ren, die die sieben Zwerge aufstellen, um
Schneewittchen in Gestalt der Zwi-
schenstaatlichkeitsklausel ins Leben zu-
r�ckzurufen. Erstens fordern sie, dass
der Beihilfeempf�nger seine durch �f-
fentliche Mittel gef�rderte T�tigkeit nur
regional bzw. lokal begrenzt erbringt.
Zweite Voraussetzung ist, dass die staat-
liche F�rderung nur einen marginalen
Effekt auf Investitionen �ber mitglied-
staatliche Grenzen besitzt. Dabei schau-
en sie sich an, wie viele Besucher das ge-
f�rderte Projekt aus dem EU-Ausland
hat und wie wahrscheinlich es ist, dass
ein Investor aus dem Ausland gekom-
men w�re, h�tte der Staat auf die F�rde-
rung verzichtet.

Die Schw�chen dieses Ansatzes werden
jedoch bereits deutlich, wenn man sich
die Zitatweise der Kommission in ihrer
Bekanntmachung zum Begriff der
staatlichen Beihilfe anschaut. Werden
im Abschnitt 6.3. betreffend das hier
diskutierte Thema zun�chst in Tz. 190
bis 196 die Belege aus der Rechtspre-
chung abgearbeitet, so werden die in
Tz. 197 aufgef�hrten repr�sentativen
Beispielsf�lle, angefangen von Sport-
und Freizeiteinrichtungen bis hin zu
Seilbahnen, nur noch mit Kommissi-
onsentscheidungen unterlegt, deren Al-
ter von 16 Jahren, dem in Beihilfe-
rechtskreisen ber�hmten Schwimmbad
Dorsten, bis eben zu den sieben Zwer-
gen reicht. Eine Subsumtion unter die
Vorgaben der Judikatur unterbleibt.

Und hier kommen die
Unsch�rfen zum Vor-
schein. Es stellt sich
n�mlich die Frage, wie
die in Tz. 197 zusam-
mengew�rfelte Kasui-
stik mit den all-
gemeinen Rechtspre-

chungsaussagen der Tz. 190 bis 196 zu-
sammenpasst.

Konkret:

Kann es ausreichend sein, dass Sport-
und Freizeiteinrichtungen f�r Kunden
aus anderen Mitgliedstaaten nicht von
Interesse sein d�rften, wenn es qua staat-
licher F�rderung dennoch f�r Unterneh-
men aus anderen Mitgliedstaaten
schwieriger wird, eine vergleichbare
Einrichtung an demselbenOrt zu bauen?

Wiesowird bei allen diesen Infrastruktu-
ren nur auf die lokalen bzw. regionalen
Nutzer abgestellt, ohne das potenzielle
Interesse ausl�ndischer Investoren sinn-
voll zu gewichten? Deren Desinteresse
wird in all diesen Entscheidungen ein-
fach unterstellt, ohne irgendwelche Aus-
f�hrungen zu der Wirtschaftlichkeit sol-
cher Investitionen zumachen.

Kann denn so einfach das angeblich feh-
lende Auslandsinteresse unterstellt wer-
den, wenn die bloße, empirisch keines-
wegs unsinnige M�glichkeit eines sol-
chen Interesses nach dem, was die
Rechtsprechung sagt, ausreicht, um in
die Zwischenstaatlichkeit zu gelangen?

Das gesagt, glaube ich, dass die sieben
Zwerge doch ins M�rchenreich geh�ren.
Den Titel der sieben Weisen, die der
Realit�t der Rechtsprechung folgen, ver-
dienen siewohl nicht.

Dr. Andreas Bartosch, Rechtsanwalt,
Br�ssel

Die Entscheidungspraxis der Kom-
mission zur Zwischenstaatlichkeit
im EU-Beihilfenrecht – Sind die
7 Zwerge auch die 7 Weisen?

Die Antwort der
7 Weisen wird
eines Tages aus
Luxemburg kommen
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